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OB 11.1 Kandertal
▪ Allgemeine Informationen
▪ Standortkanton: Bern
▪ Betroffene Gemeinden: Aeschi bei Spiez, Frutigen, Reichenbach im Kandertal
▪ Zuständige Amtsstelle: BAV
▪ Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, kantonale Fachstellen Bern
▪ Anderer Partner: BLS

Stand der Beschlussfassung: offen

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:

 Vollausbau Lötschberg-Basistunnel (Doppelspurbau Wengi Ey, Doppelspur-
ausbau Adelrain – Mitholz (Weströhre), bahntechnische Ausrüstung der 
Weströhre Ferden–Mitholz) sowie Installationsplätze Helke und Frutigen;



 bahntechnische Ausrüstung der zweiten Röhre des Engstligetunnels; 

 Autoverladeanlage Heustrich und Niesenflankentunnel vorbehältlich der 
Eliminierung der Option Rüdlen-Ey (Flugplatz Reichenbach) als Autoverla-
destandort sowie Installationsplätze Mülenen, Wengi-Ey und Wengmatti 
beim Bau der Autoverladeanlage Heustrich



Begründung
Als Teil der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) wurde der Lötschberg-Basistunnel (LBT) mit dem 
Ziel gebaut, die Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene auf der Nord-Süd-Achse zu 
fördern. Der aus Kostengründen zwischen Mitholz und Frutigen nur eingleisig ausgebaute Lötschberg-Basi-
stunnel ist seit Ende 2007 in Betrieb. Mit dem Bundesbeschluss vom 15. März 2023 über die Änderung der 
Ausbauschritte 2025 und 2035 für die Eisenbahninfrastruktur wurden der Vollausbau des Lötschberg-Basi-
stunnel und damit der Bau und die bahntechnische Ausrüstung der zweiten Röhre zwischen Mitholz und Fru-
tigen (Verzweigung Adelrain) beschlossen.

Vorhaben
Vollausbau Lötschberg-Basistunnel: Das Projekt Vollausbau Lötschberg-Basistunnel beinhaltet den Aus-
bau zu einem durchgängigen zweispurigen Tunnelsystem. Dazu wird neben der bahntechnischen Ausrüs-
tung der bestehenden Weströhre zwischen dem Fusspunkt Ferden und dem Fusspunkt Mitholz die West-
röhre zwischen Mitholz und Frutigen gebaut. Zusätzlich entsteht im Bereich Mitholz eine Nothaltestelle. Die 
Verknüpfung Wengi-Ey wird zweispurig an den bestehenden 2,6 km langen zweiröhrigen Tunnel unter der 
Engstlige angeschlossen. Dessen Weströhre wird bahntechnisch ausgerüstet und mit Notausgängen er-
gänzt. 

Niesenflankentunnel: Beim Bau der Autoverladeanlage durch den Basistunnel in Heustrich verläuft die 
Neubaustrecke im Tunnel durch den Niesen. Der Niesenflankentunnel (4,2 km) endet nach der Unterque-
rung der bestehenden Strecke in Wengi-Ey und wird an den Engstligentunnel angebunden.

Autoverladeanlage Heustrich: Die Anlage soll zwischen den zu spreizenden Gleisen der bestehenden Li-
nie erstellt werden. Sie verfügt über vier Verladegleise von je 600 m Länge. Der Flächenbedarf beträgt ca. 
14 ha.

Vorgehen und Hinweise

Die Projektierung des Lötschberg-Basistunnels durch die BLS AG ist weit fortgeschritten. Das Bauprojekt für 
den Teil- und den Vollausbau liegt vor und das Projekt befindet sich in der Phase Plangenehmigung. Für den 
Teilausbau liegt die Plangenehmigung des BAV per 8. Juni 2022 vor. Aufgrund einer Beschwerde gegen 
diese Plangenehmigung kann die Projektänderung für den Vollausbau noch nicht öffentlich aufgelegt wer-
den.
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Die Vorhaben Autoverladeanlage Heustrich und Niesenflankentunnel sowie die dazugehörigen Installations-
plätze wurden vom Parlament auf eine zeitlich nicht bestimmte spätere Etappe verschoben. Die entspre-
chenden Projektelemente wurden nach Artikel 8bis AtraG im Sachplan festgelegt und damit raumplanerisch 
gesichert. Eine Abstimmung mit dem Sachplan Luftfahrt, dem Sachplan Verkehr, Teil Strasse sowie dem 
Gewässerrichtplan Kander ist zu gegebener Zeit durchzuführen. Der Bau und die Finanzierung des Autover-
lads und der Zufahrtsstrecke (Niesenflankentunnel) erfordern eine separate Regelung in einem Bundesbe-
schluss. Eine Realisierung ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Eine Ab-
stimmung mit den Nationalstrassen hat stattzufinden.

Hinweis: Richtplan Kanton Bern






